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Kein Impfnachweis bei einrichtungsbezogener Impfpflicht: unbezahlte Freistellung ja, Abmahnung nein 
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 19.06.2024 (5 AZR 192/23), Pressemitteilung Nr. 16/24  
 
Das Bundesarbeitsgericht stärkt so-
wohl die Rechte der Arbeitgeber als 
auch die der Arbeitnehmer. Soweit für 
Pflegeeinrichtungen mit vulnerablen 
Bewohnern eine Impfpflicht galt, 
waren die Arbeitgeber berechtigt, 
Arbeitnehmer einseitig ohne Ver-
gütungsfortzahlung freizustellen, wenn 
diese einen Impfnachweis nicht vorge-
legt haben. Andererseits waren die 
Arbeitgeber jedoch nicht berechtigt, 
diesen Arbeitnehmern eine Ab-
mahnung zu erteilen, weil das höchst-
persönliche Selbstbestimmungsrecht 
des Arbeitnehmers zu respektieren 
war.  
 
Interessant – und unabhängig von der 
speziellen "Corona-Problematik" – 
sind auch noch einmal die Aus-
führungen des Bundesarbeitsgerichts 
zur Monokausalität, wonach Entgelt-
fortzahlung im Krankheitsfall nur ge-
schuldet wird, wenn die Erkrankung 
die einzige Ursache ist, aus dem die 
Arbeitsleistung nicht erbracht werden 
kann. 
 
In der Pressemitteilung heißt es aus-
zugsweise: 
 
"Betreiber von Pflegeeinrichtungen 
iSd. vormaligen § 20a Abs. 1 
Infektionsschutzgesetz (IfSG aF) 
durften in der Zeit vom 16. März 2022 
bis zum 31. Dezember 2022 nicht 
gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 
geimpfte Mitarbeiter ohne Fortzahlung 
der Vergütung von der Arbeit frei-
stellen. Zur Abmahnung dieser 
Arbeitnehmer waren die Arbeitgeber 
dagegen nicht berechtigt. 
 
... 
 
Die Klägerin hat für die Zeit ihrer 
Freistellung im März 2022 keinen 
Anspruch auf Vergütung wegen 
Annahmeverzugs (§ 615 Satz 1 iVm. § 
611a Abs. 2 BGB), weil sie entgegen 
der Anordnung des Beklagten diesem 
keinen Immunitätsnachweis iSd. § 20a 
IfSG aF vorgelegt hat und damit 

außerstande war, die geschuldete 
Arbeitsleistung zu bewirken (§ 297 
BGB). Nach § 20a IfSG aF, der der 
verfassungsrechtlichen Überprüfung 
durch das Bundesverfassungsgericht 
standhielt (BVerfG 27. April 2022 – 1 
BvR 2649/21 – BVerfGE 161, 299), 
war nicht nur das Gesundheitsamt 
berechtigt, einer Person, die den 
Immunitätsnachweis nicht vorgelegt 
hatte, zu untersagen, die jeweilige 
Einrichtung zu betreten und dort tätig 
zu werden. Der aus der Gesetzes-
begründung herzuleitende Zweck der 
Regelung, insbesondere vulnerable 
Bewohner von Pflegeeinrichtungen 
und Patienten von Krankenhäusern 
vor einer Infektion mit dem Corona-
virus SARS-CoV-2 zu schützen und 
zugleich die Funktionsfähigkeit der 
Einrichtungen aufrechtzuerhalten, er-
öffnete ebenso den Arbeitgebern als 
Betreibern dieser Einrichtungen die 
rechtliche Möglichkeit, im Wege des 
Weisungsrechts nach § 106 Satz 1 
GewO die Vorgaben des § 20a IfSG 
aF umzusetzen und die Vorlage eines 
Immunitätsnachweises für den 
begrenzten Zeitraum vom 16. März bis 
zum 31. Dezember 2022 zur Tätig-
keitsvoraussetzung zu machen. Da 
die Gesundheitsämter in jener Zeit 
völlig überlastet waren, war anders 
eine sachgerechte und zeitnahe 
Umsetzung dieser Schutzmaßnahme, 
die die Interessen der besonders 
gefährdeten Personengruppen und die 
Funktionsfähigkeit der einzelnen 
Einrichtung berücksichtigte, nicht 
möglich. Dass sich in den Jahren 
danach Zweifel an der Effektivität 
dieser Maßnahme ergaben, steht der 
Wirksamkeit der Weisungen nicht 
entgegen. Maßgeblich ist insoweit der 
Zeitpunkt der Weisung. Anfang des 
Jahres 2022 entsprach es ganz 
überwiegender wissenschaftlicher und 
auch der vom Bundesministerium für 
Gesundheit und dem Robert-Koch-
Institut vertretenen Auffassung, dass 
eine Impfung gegen das Coronavirus 
SARS-CoV-2 vor einer Übertragung 

des Virus schützt. Hiervon konnte 
auch der Beklagte ausgehen. 
 
Soweit die Klägerin im Streitzeitraum 
auch arbeitsunfähig krank war, 
scheitert ein Anspruch auf Entgelt-
fortzahlung im Krankheitsfall nach § 3 
Abs. 1 EFZG am Grundsatz der sog. 
Monokausalität, denn die Erkrankung 
der Klägerin war wegen des zugleich 
fehlenden Immunitätsnachweises 
nicht die alleinige Ursache für den 
Verdienstausfall. 
 
Erfolglos blieb dagegen die Revision 
des Beklagten hinsichtlich seiner 
Verurteilung, die der Klägerin erteilte 
Abmahnung aus deren Personalakte 
zu entfernen. Eine Abmahnung soll 
den Arbeitnehmer grundsätzlich auf 
eine Verletzung arbeitsvertraglicher 
Pflichten aufmerksam machen, ihn für 
die Zukunft zu einem vertragstreuen 
Verhalten auffordern und ihm mög-
liche Konsequenzen für den Fall einer 
erneuten Pflichtverletzung aufzeigen. 
In der unterlassenen Vorlage eines 
Immunitätsnachweises (§ 20a Abs. 2 
IfSG aF) liegt danach keine abmahn-
fähige Pflichtverletzung. Das in Art. 2 
Abs. 1 GG wurzelnde Selbstbe-
stimmungsrecht der im Pflegebereich 
Tätigen, in freier Entscheidung eine 
Impfung gegen das Coronavirus 
SARS-CoV-2 abzulehnen, sowie 
deren Grundrecht auf körperliche 
Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 
GG) hatten Arbeitgeber als höchst-
persönliche Entscheidung der Arbeit-
nehmer zu respektieren. Wegen des 
vom Beklagten zu achtenden be-
sonderen Charakters dieser grund-
rechtlich geschützten Entscheidung 
der Klägerin erweist sich die Ab-
mahnung als ungeeignetes Mittel zur 
Verhaltenssteuerung. Aufgrund der 
mit ihr verbundenen Gefährdung des 
Bestands des Arbeitsverhältnisses ist 
sie – anders als der vorübergehende 
Verlust der Entgeltansprüche für die 
befristete Dauer der Freistellung – 
eine unangemessene Druckausübung 
und damit unverhältnismäßig." 
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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
in dieser Ausgabe stelle ich Ihnen eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vor, die sich mit arbeitsrechtlichen Problemen in 
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie befasst. 
 

Ihr Rechtsanwalt Stefan von Zdunowski, Fachanwalt für Arbeitsrecht 


